
Amtliche Bekanntmachung 
Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Süsel für das Haushaltsjahr 2013 

 
Aufgrund der § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26. September 2013 - und mit Genehmigung der 
Kommunalaufsichtsbehörde1 – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

  erhöht um vermindert um  und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes einschl. der 

Nachträge 

  gegenüber 
bisher 

nunmehr 
festgesetzt auf 

1. im Ergebnisplan der     
 Gesamtbetrag der Erträge   166.500 EUR  5.653.900 EUR 5.820.400 EUR 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 167.700 EUR  6.297.500 EUR 6.465.200 EUR 

 Jahresüberschuss   0 EUR 0 EUR 

 Jahresfehlbetrag   

 

1.200 EUR  643.600 EUR 644.800 EUR 

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  

166.500 EUR  5.605.900 EUR 5.772.400 EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit   

201.800 EUR  5.873.100 EUR 6.074.900 EUR 

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und 

der Finanzierungstätigkeit  

37.400 EUR  725.900 EUR 763.300 EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 

der Finanzierungstätigkeit 

37.400 EUR  854.500 EUR 891.900 EUR 

      



      

 
 
          § 2 
 
Es werden neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsfördermaßnahmen  
 
von bisher 

 
505.500 EUR 

 
auf 

 
529.000 

 
EUR 

 
 
          § 3 
 
Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23. Oktober 2013 gemäß § 95 b in Verbindung mit § 95 g Abs. 4 Nr. 2 GO unter dem 
Vorbehalt der Einzelgenehmigung für einen Teilbetrag des Gesamtbetrages der Kredite in Höhe von 138.300 EUR erteilt. 
 
Süsel, den 01. November 2013 
 
               Gemeinde  S Ü S E L 
               Gez. Holger Reinholdt 
         Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachungshinweis: 

Die vorstehende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die 

Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan nehmen. 

Süsel, 01. November 2013 

 

Gemeinde S Ü S E L 

- Der Bürgermeister – 

Gez. Holger Reinholdt 


